
3-Monats CHF LIBOR + 6.125% p.a. auf Nestlé, Credit Suisse, Roche (39% Barrier)
Floater Barrier Reverse Convertible

Coupon p.a. Basiswerte Barrier Valor Ticker Währung Rückzahlungstag Zeichnungsfrist

3M-CHF LIBOR + 6.125% Nestlé, Credit Suisse, Roche 39% 11 601 032 NCRFB CHF 27. August 2014 20. August 2010

Barrier Reverse Convertibles

Coupon Basisw erte Barrier Valor Ticker W ährung Rückzahlungstag Zeichnungsfrist

10.00% Nestlé, Sw atch, ABB 69% 11 601 029 NUABC CHF 1. Septem ber 2011 20. August 2010

10.75% Credit Suisse, Nestlé, Sw iss Re 59% 11 601 047 CNRMR CHF 1. Septem ber 2011 24. August 2010

10.25% Adecco, Logitech, G ivaudan 69% 11 601 048 ALG BR CHF 1. Septem ber 2011 24. August 2010

11.25%. Zurich, ABB, UBS 65% 11 601 049 BCZAU CHF 1. Septem ber 2011 24. August 2010

12.00% Royal D utch Shell, Exxon Mobil, Total 75% 11 601 030 RXFBC EUR 1. Septem ber 2011 20. August 2010

14.125% Bayer, D aim ler, D eutsche Bank, Siem ens, Allianz 59% 11 601 050 ANG IE EUR 1. Septem ber 2011 24. August 2010

13.75% Vale, G azprom , PetroChina 59% 11 601 033 VOPRC USD 1. Septem ber 2011 20. August 2010

M ulti Bonus Zertifkate

Bonus Level Basisw erte Barrier Valor Ticker W ährung Rückzahlungstag Zeichnungsfrist

135% SMI®, EURO STOXX 50®, S&P 500® 69% 11 353 567 SSSMB CHF 2. Septem ber 2013 25. August 2010

Säm tliche Angaben sind indikativ, die definitiven Konditionen w erden am jew eiligen Fixierungstag festgelegt.

Wir beraten Sie gerne:Tel. +41 (0) 844 844 002*, info@ myproducts.ch, www.myproducts.ch

*Bitte nehm en Sie zur Kenntnis, dass die G espräche auf dieser Telefonlinie aufgezeichnet w erden. W ir gehen von Ihrer Zustim m ung aus.

Anleger sollten sich vor dem Investitionsentscheid eingehend mit dem Produkt,dessen Risikoprofil und den Basiswerten vertraut machen und sich von ihrer Bank oder ihrem Anlageberater beraten lassen.
D ieses Inserat dient Marketingzw ecken;es ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Folglich unterliegt es nicht den von der Schw eizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse». D ie obigen Angaben dienen
lediglich der Inform ation und beinhalten w eder eine Offerte noch eine Einladung zur Offertstellung oder eine Em pfehlung zum Erw erb oder Verkauf von Finanzprodukten. D ie Term sheets sow ie die entsprechenden rechtlich verbindlichen Konditionen (inklusive Risikohinw eise und
Verkaufsrestriktionen) der einzelnen Produkte können bei der Clariden Leu AG bezogen w erden. D iese Produkte sind kom plexe strukturierte Finanzinstrum ente. Sie stellen keine kollektive Kapitalanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG ) dar und
unterliegen daher nicht den Vorschriften des KAG und der Aufsicht der Eidgenössischen Bankenkom m ission (EBK). D er Anleger kann den Schutz des KAG nicht beanspruchen. D er Anleger ist dem Em ittentenrisiko ausgesetzt;die W erthaltigkeit seiner Anlage hängt som it nicht nur von der
Entw icklung und Bonität der dem Produkt zugrunde liegenden Basisw erte ab, sondern auch von der Bonität des Em ittenten. W eitere Inform ationen finden Sie in der Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel», w elche bei der Clariden Leu AG kostenlos bezogen w erden kann.
D ieses Inserat stellt w eder ein Kotierungsinserat noch einen Em issionsprospekt im Sinne von Art. 652a resp. 1156 OR dar. D isclaim er:D ie in dieser Publikation dargestellten Effekten w erden von der SIX Sw iss Exchange AG w eder unterstützt, abgetreten, verkauft noch bew orben.
Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. D er SMI® ist eine eingetragene Marke der SIX Sw iss Exchange AG . D essen Verw endung ist lizenzpflichtig. / EURO STOXX 50® Index is proprietary and copyrighted m aterial. The EURO STOXX 50® Index and the related tradem arks have been licensed
for certain purposes by Clariden Leu Ltd., Zurich. / "Standard & Poor's®", "S&P®", "S&P 500®", "Standard & Poor's 500" and "500" are all tradem arks of Standard & Poor's, a D ivision of the Mc G raw -Hill Com panies and have been licensed for use by Clariden Leu Ltd., Zurich.
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Adoption für H om o-Paare
Gerichtsentscheid in Mexiko

axg. Mexiko-Stadt b Im Kulturkampf,
der zwischen der gesellschaftspolitisch
liberalen Hauptstadt und den konserva-
tiven Resten des Landes tobt, erweist
sich Mexikos Oberster Gerichtshof als
verlässlicher Verbündeter der Ciudad
deMéxico. Nachdem er vorletzteWoche
die Gesetzesreform für verfassungskon-
form erklärt hatte, die homosexuellen
Paaren in Mexiko-Stadt die Eheschlies-
sung ermöglicht, hat er amMontag auch
die Adoption von Kindern durch solche
Ehepaare gutgeheissen. Der Justizmi-
nister der konservativen Regierung hat-
te dagegen Beschwerde erhoben.

Die Entscheide wurden mit 8:2 und
9:2 Stimmen gefällt, wobei jeweils die-

selben Richter in der Minderheit blie-
ben. Guillermo Ortiz, der Präsident des
Gremiums und einer der beiden Unter-
legenen, begründete seinen Entscheid
mit «persönlichen juristischen Überzeu-
gungen». Arturo Zaldı́var sagte über die
Position derMehrheit, der Entscheid sei
kein «Blankocheck» für homosexuelle
Ehepaare. Wie bei Heterosexuellen
habe ein Richter über deren Tauglich-
keit als Eltern zu befinden – unabhängig
von der sexuellen Orientierung. Denn
dies wäre diskriminierend. Die Begrün-
dungen sind aufschlussreich: Was Ortiz
mit seinen Überzeugungen meint, ist im
überwiegend konservativen Land jeder-
mann klar und wird auch von einer

Mehrheit geteilt. Unter Erklärungs-
druck sehen sich die Liberalen.

Den Entscheiden kommt zusätzliche
Brisanz zu, weil der Gerichtshof auch
verfügt hat, dass in Mexiko-Stadt aner-
kannte Ehen und Adoptionen in allen
Gliedstaaten gültig sind. Damit stärkt er
erneut die Rolle der Hauptstadt als ge-
sellschaftspolitischer Liberalisierungs-
motor des Landes. ImAugust 2008 hatte
der Oberste Gerichtshof bereits auf
einem anderen Schauplatz des Kultur-
kampfes, der Entkriminalisierung des
Schwangerschaftsabbruchs während
der ersten zwölf Wochen, eine entspre-
chende Reform des hauptstädtischen
Parlamentes gutgeheissen.

Entspannung in B olivien
Die Aufständischen in Potosı́einigen sich m it La Paz

La Paz ist den Forderungen der
Aufständischen in Potosı́ weit-
gehend nachgekommen. Präsi-
dent Morales scheint dort viel an
Popularität eingebüsst zu haben.

wjm . Buenos Aires b Die Aufständi-
schen im bolivianischen Departement
Potosı́ haben am Montag ihren gegen
die Zentralregierung gerichteten, 19-tä-
gigen Generalstreik abgebrochen und
die Strassenblockaden aufgehoben.
Dies, nachdem ihre Vertreter gleichen-
tags bei Verhandlungen mit der Regie-
rung in der Stadt Sucre einen Durch-
bruch erzielt hatten.

Anlass der Rebellion war die nach
Ansicht der lokalen Bevölkerung unge-
nügende Unterstützung für sechs kon-
krete regionale Entwicklungsprojekte.
In den Verhandlungen akzeptierte die
Regierung fünf der Forderungen. Eine
Kommission mit Vertretern der ver-
schiedenen Seiten wird versuchen, den
Grenzkonflikt mit demNachbar-Depar-
tement Oruro zu lösen, wo Potosı́ einen
Kalksteinbruch beansprucht. Der Bau
eines Flughafens in Potosı́ wurde zur
nationalen Priorität erklärt.

Die Regierung versprach ausserdem,
einen metallverarbeitenden Betrieb
wieder zu öffnen und eine Zement-
fabrik zu bauen. Ausserdem soll ver-
sucht werden, den Cerro Rico, die zur
spanischen Kolonialzeit grösste Silber-
mine der Welt, zu stabilisieren. Einzig
bei der Forderung nach einer neuen
Strassenverbindung nach Tarija machte
La Paz keine konkreten Zusagen und
willigte lediglich in die Bildung einer
Kommission zum Studieren des Anlie-
gens ein.

Die Führer der Verhandlungsdelega-
tion von Potosı́, der Präsident des Bür-
gerkomitees, Celestino Condori, und
der Gouverneur Félix Gonzales, wur-
den nach ihrer Rückkehr aus Sucre von
der Bevölkerung wie Helden empfan-
gen. Sie ordneten an, die Blockaden und
den Hungerstreik, an dem über tausend
Personen teilgenommen haben sollen,
abzubrechen. In der Kathedrale wurden
zur Feier die Glocken geläutet.

Trotz dem Nachgeben der Regierung
schien die Wut über La Paz noch nicht
verflogen. Der Generalsekretär des
Bürgerkomitees meinte, Präsident Mo-
rales und das Movimiento al Socialismo
(MAS) sollten nicht wagen, zur städti-
schen Feier am 10. November zu kom-
men. Potosı́ werde dies nicht zulassen,
denn es habe diese Behandlung durch
die Regierung und ihre Partei während
der letzten 18 Tage nicht verdient.

Potosı́ war bisher eine Hochburg von
Evo Morales. Bei den letzten Wahlen
erzielte er dort 78 Prozent der Stimmen.
Während des Konflikts traten auch Teile
des lokalen MAS zu den Aufständi-
schen über, unter anderem auch Gou-
verneur Gonzales, der von der Regie-
rungspartei aufgestellt worden war. Es
muss sich erst noch zeigen, ob Morales
die Kontrolle über das Departement
wieder zurückgewinnen kann.

Der wirtschaftliche Schaden der Re-
bellion dürfte beträchtlich sein. Wäh-
rend zweieinhalb Wochen stand das
Leben weitgehend still, und Potosı́
musste von den Reserven leben. Zudem
waren zahlreiche Touristen im Departe-
ment blockiert. Dies dürfte sich kaum
positiv auf den Fremdenverkehr in der
Region auswirken, in der sich unter
anderem der grösste Salzsee der Welt,
der Salar de Uyuni, befindet.

Iran verwahrt sich gegen Einm ischung
Keine Gnade für eine wegen Ehebruchs zum Tod verurteilte Frau

jbi. Beirut b Der Sprecher des irani-
schen Aussenministeriums hat sich am
Dienstag gegen die «Einmischung»
westlicher Staaten gewandt, die sich für
eine wegen Ehebruchs und Mords zum
Tode verurteilte Frau eingesetzt hatten.
Die Empörung des Westens sei unver-
nünftig, sagte der Sprecher, und zeige
politische Absichten. «Unabhängige
Staaten lassen es nicht zu, dass sich
andere in die Angelegenheiten ihrer
Justiz einmischen.»

Schon tags zuvor hatte Präsident
Ahmadinejad in einem Fernsehinter-
view ein Angebot des brasilianischen
Präsidenten Lula da Silva ausgeschla-
gen, der Frau in Brasilien Asyl zu ge-
währen. Das erste Urteil gegen die
heute 43-jährige Frau, Sakineh Moham-

madi-Ashtiani, erfolgte im Jahr 2006
wegen unerlaubter Beziehungen zu
zwei Männern;sie erhielt dafür 99 Peit-
schenhiebe. Im gleichen Jahr wurde sie
aber in einem anderen Prozess wegen
Ehebruchs zum Tode durch Steinigung
verurteilt. Nach dem Prozess versicher-
te Ashtiani, sie sei unter Druck zu
einem Geständnis gezwungen worden.
Trotzdem bestätigte das oberste Gericht
Irans 2007 das Todesurteil. Als im Juli
dieses Jahres die Vollstreckung bevor-
zustehen schien, lancierten westliche
Menschenrechtsorganisationen eine
Kampagne, in der von den Behörden
ein Verzicht auf die Exekution gefor-
dert wurde. Der Chef der iranischen
Justiz, Sadek Larijani, hat die Vollstre-
ckung der Steinigung ausgesetzt; das

Todesurteil jedoch nicht aufgehoben.
Letzte Woche verbreitete das iranische
Fernsehen ein angebliches Geständnis
Ashtianis, in dem diese erklärte, sie
habe gegen ihren Willen bei der Ermor-
dung ihres Mannes durch ihren Lieb-
haber mitgemacht. Das Gesicht der
Frau war unkenntlich gemacht, und ihre
Aussagen, die in ihrer Muttersprache
Azeri gemacht wurden, waren auf Per-
sisch übersetzt. Der Anwalt der Frau
sagte, sie sei unter Misshandlungen zu
den Aussagen vor der Kamera gezwun-
gen worden. Während die Anwälte der
Frau behaupten, Ashtiani sei nur für
Ehebruch verurteilt worden, sagen ira-
nische Justiz- und Polizeisprecher, es be-
stehe ein Urteil gegen sie wegen der Er-
mordung ihres Mannes.


